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Text 

Europäische Mittel 

§ 6a. Für Förderungen nach diesem Bundesgesetz kann die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, in Angelegenheiten der Wasserwirtschaft 
jedoch die Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, ungeachtet des Einsatzes 
nationaler Mittel auch Europäische Mittel heranziehen. Dabei gilt Folgendes: 

 1. Für die im Österreichischen Aufbau- und Resilienzplan 2020 – 2026 (ÖARP) festgelegten 
Investitionen der Kreislaufwirtschaft (§ 48m Abs. 1) sowie die Investitionen des 
Flächenrecyclings (§ 48n) hat die Bedeckung der Förderungen und Aufträge ausschließlich aus 
den für diese Zwecke vorgesehenen Mittel des Europäischen Wiederaufbaufonds zu erfolgen; 
soweit diese Förderungen und Aufträge im Rahmen der Umweltförderung im Inland abgewickelt 
werden, werden diese nicht in die Zusagerahmen gemäß (§ 6 Abs. 2f Z 1a) eingerechnet. 

 2. Die im ÖARP festgelegten Förderungen und Aufträge von Investitionen betreffend den Umstieg 
auf klimafreundliche Heizungen werden in den gemäß § 6 Abs. 2f Z 1b festgelegten 
Zusagerahmen eingerechnet. 
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 3. Für die sonstigen im ÖARP oder in Programmen anderer Europäischer 
Finanzierungsmechanismen festgelegten Investitionen gemäß dem 3. und 5b. Abschnitt hat die 
Bedeckung der Förderungen und Aufträge aus den für diese Zwecke vorgesehenen Mittel des 
Europäischen Wiederaufbaufonds oder der sonstigen Europäischen Finanzierungsmechanismen 
zu erfolgen, wobei keine Einrechnung in die Zusagerahmen und Unterstützungsvolumina gemäß 
§ 6 Abs. 2f erfolgt und die Mittel gemäß § 6 Abs. 1a Z 2 nicht reduziert werden. 

Die Kosten der Abwicklung der Förderungen und Aufträge gemäß Z 1 und Z 3 werden aus den Mitteln 
gemäß § 6 Abs. 1b Z 2, Z 3, Z 6 und Z 7 bedeckt. 
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